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Asbest-Sachkunde nach TRGS 519
Anlage 4 C

Kleiner Asbestschein

Bestens gerüstet: Der sachgemäße Umgang mit
asbesthaltigen Materialien erfordert einen
Sachkundenachweis, welchen Sie in diesem 2-tägigen
Lehrgang erhalten. Sie erlernen die erforderlichen Kenntnisse
über den richtigen Umgang mit Asbestmaterialien nach
TRGS 519, Anlage 4. Abschließend findet eine Prüfung des
Regierungspräsidiums Tübingen statt.

Zugangsvoraussetzungen

Dieser Sachkundelehrgang richtet sich an Bauleiter, SiGeKo,
Architekten, Handwerker (z.B. Dachdecker, Zimmerer, SHK,
Schornsteinfeger, Elektroinstallateure), Entsorger,
industrielle Dienstleister im Gebäudesektor, die Umgang mit
Asbest haben. Aber auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Abbruchunternehmen, die in Kontakt mit Asbest
kommen könnten und Sachverständige aus dem Bauwesen,
SiGe-Koordinatoren oder Quereinsteiger.

Ihr Vorteil

• Durchführung & Beaufsichtigung von jeglichen Abbruch-,
Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten (ASI-Arbeiten) an
Asbestzementprodukten gemäß Anlage 4 TRGS 519
• Tätigkeiten mit geringer Exposition nach Nummer 2.8 TRGS
519
• Anwendung sämtlicher „Emissionsarmer Verfahren“ nach
Nummer 2.9 TRGS 519, die behördlich oder von den Trägern
der gesetzlichen Unfallversicherung geprüft und anerkannt
sind (vgl. auch DGUV Information 201-012 bzw. BGI 664)
• Arbeiten geringen Umfangs an schwach gebundenen
Asbest-Produkten nach Nummer 2.10 TRGS 519

Ansprechpartner/in
Antje Kött
0731 1425-7131
weiterbildung@hwk-ulm.de

Kursinformation

Gebühren
950,00 €

Termine
1. 12.11.2026 — 13.11.2026
2. 18.02.2026 — 19.02.2026

Zeiten
1. Do: 07:30-17:00 Uhr
Fr: 07:30-17:30 Uhr
2. Mi,Do: 07:30-17:00 Uhr

Lehrgangsdauer
18 Stunden

Kurstyp
Vollzeit

Abschluss
Zertifikat nach Prüfung

Ort
Bildungsakademie Ulm
Köllestraße 55, 89077 Ulm
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Kursinhalte

• Herkunft, Verwendung und Materialeigenschaften von Asbest
• Schwach und fest gebundene Asbestprodukte, Unterscheidung und Sanierungsbedarf
• Gefährdungen und Berufskrankheiten bei Arbeiten mit Asbest
• Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten an festgebundenen Asbestzementprodukten, Arbeitsverfahren
geringer Exposition
• Gesetzliche Grundlagen (GefStoffV, Reach-V, ChemG, Unfallverhütungsvorschriften der Berufsgenossenschaft,
StGB)
• TOP-Konzept des Arbeitsschutzes
• Organisatorische Vorarbeiten (Gefährdungsbeurteilung, Arbeitsplan, arbeitsmedizinische Vorsorge)
• Persönliche Schutzausrüstung
• Änderungen in den Vorschriften, Neuerungen

Anmeldung & Beratung

Antje Kött

Telefon 0731 1425-7131
weiterbildung@hwk-ulm.de

Hinweis

Alle 6 Jahre ist eine Auffrischung der Asbest-Sachkunde gesetzlich vorgeschrieben, um die Gültigkeit des Zertifikats zu
erhalten.

Sprechen Sie uns einfach an, wir beraten Sie gerne.

https://www.bildungsakademie-ulm.de/mitarbeiter/koett-antje/
mailto:weiterbildung@hwk-ulm.de

